
BV-V/07/0023
Beschlussvorlage der Verwaltung
öffentlich

Aufhebung der Beschlussfassung zur 
Haushaltssatzung des Städtebaulichen 

Sondervermögens 194 – „Ostseeviertel Parkseite – 
Stadtumbau Ost - SUB“ der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2019 / 
2020 -  B812-31/18 vom 17.12.2018 und 

Beschlussfassung zur Haushaltssatzung des 
Städtebaulichen Sondervermögens 194 – 

„Ostseeviertel Parkseite – Stadtumbau Ost - SUB“ der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das 

Haushaltsjahr 2019 / 2020

Einbringer
60 Stadtbauamt

Datum
11.06.2019

Beratungsfolge Sitzungsdatum Beratung 

Bürgerschaft Beschlussfassung 25.06.2019 Ö

Beschlussvorschlag

1. Die Bürgerschaft hebt den Beschluss B812-31/18 vom 17. Dezember 2018 zur 
Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens 194 – „Ostseeviertel 
Parkseite – Stadtumbau Ost - SUB“ der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald für das Haushaltsjahr 2019 / 2020 auf. 

2. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die 
Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens 194 – „Ostseeviertel 
Parkseite – Stadtumbau Ost - SUB“ der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald sowie den Doppelhaushalt 2019 / 2020.

Sachdarstellung

mündlich durch den Amtsleiter

Finanzielle Auswirkungen



Haushalt Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
(Ja oder Nein)? HHJahr

Ergebnishaushalt Ja 2019/2020
Finanzhaushalt Ja 2019/2020

Teil-
haushalt

Produkt/Sachkonto/
Untersachkonto Bezeichnung Betrag in €

1

HHJahr Planansatz
HHJahr in € gebunden in € Über-/ Unterdeckung 

nach Finanzierung in €
1

HHJahr Produkt/Sachkonto/
Untersachkonto Deckungsvorschlag Deckungsmittel in €

1

Folgekosten (Ja oder Nein)?

HHJahr Produkt/Sachkonto
/ Untersachkonto

Planansatz 
in €

Jährliche 
Folgekosten für Betrag in €

1

Anlage/n

1 194 – „Ostseeviertel Parkseite – Stadtumbau Ost“


